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Erwägungen

E. 1
I A. In der am 13. Juni 1991, Vorabend des «Frauenstreiktags», ausgestrahlten Sendung «10
vor 10» des Fernsehens der deutschen und rätoromanischen Schweiz (DRS) trug die
Moderatorin auf ihrem rosaroten Kleid den bekannt gewordenen lilafarbenen Protestknopf
(auf dem Bild: ein Paar rätselhafte weibliche Augen) zum Anlass des nationalen
«Frauenstreiks». Am Ende der Sendung verabschiedete sich die Journalistin mit folgenden
Worten: «Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich verabschiede mich schon heute
Donnerstag von Ihnen. Morgen ist - sie haben es sicher mitbekommen - landesweiter
Frauenstreiktag. Ich wünsche ihnen einen geruhsamen Abend und eine gute Nacht». B.
(Beschwerde bei der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen [UBI])
Der Beschwerdeführer macht insbesondere geltend, die Sprecherin habe optisch (Tragen
der Plakette) und verbal (Ankündigung der frauenstreikbedingten Abwesenheit) das
Nachrichtenmagazin als Plattform für Stimmungsmache und einseitige
Meinungsbeeinflussung zugunsten des «Frauenstreiktags» benutzt und ihre Funktion als
Nachrichtensprecherin missbraucht, um politische Propaganda zu betreiben. Der
Frauenstreik sei ausserdem ein kontroverses Thema, zumal der Aufruf zum Frauenstreik
fast ausschliesslich von Parteien aus dem linken Spektrum unterstützt wurde; diesem
Umstand sei durch die Berücksichtigung anderer Meinungen nicht Rechnung getragen
worden. Die beanstandete Sendung habe deshalb die Konzession für die Schweizerische
Radio- und Fernsehgesellschaft vom

E. 5
Die UBI kommt somit zum Schluss, dass die beanstandete Sendung die Konzession nicht
verletzt hat. 4
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